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Von der Öffentlichkeit sind weder Anregungen noch Bedenken zu der Planung 
vorgetragen worden. 
 
Von den nachstehenden Trägern öffentlicher Belange wurden weder 
Anregungen noch Bedenken zu der Planung vorgetragen, sodass deren 
Einverständnis unterstellt werden kann. 
 
 
1. Gemeinde Bad Essen vom 23.10.2017 
2. Niedersächsische Landesforsten (Forstamt Ankum) vom 24.10.2017 
3. Gemeinde Ostercappeln vom 25.10.2017 
4. VLO Verkehrsgesellschaft Landkreis Osnabrück GmbH vom 
25.10.2017 
5. Gemeinde Neuenkirchen-Vörden vom 27.10.2017 
6. Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes  
 vom 30.10.2017 
7. Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim  
 vom 06.11.2017 
8. Gemeinde Stemwede vom 07.11.2017 
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Der Hinweis, dass keine Versorgungsleitungen betroffen sind, wird ebenso wie 
die Bearbeitung von Stellungnahmen zur Kenntnis genommen. 
 
Eine Änderung des Bebauungsplans ist nicht erforderlich. 
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Der Hinweis, dass Versorgungsanlagen innerhalb des Plangebietes nicht 
betroffen sind, wird ebenso wie die Leitungsauskunft zur Kenntnis genommen. 
 
Die Konkretisierung der Ausgleichsmaßnahme erfolgt im nächsten Verfahrens-
schritt. Daher soll eine weitere Beteiligung der PLEdoc GmbH am 
Planverfahren erfolgen. Der Hinweis zur möglichen Betroffenheit durch 
planexterne Flächen für die Kompensation wird insofern zur Kenntnis 
genommen. 
 
Eine Änderung des Bebauungsplans ist nicht erforderlich. 
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Der Hinweis, dass keine grundsätzlichen Bedenken bestehen, wird ebenso wie 
die Hinweise zu den Erschließungs- und Tiefbauarbeiten sowie den möglichen 
Änderungen oder Erweiterungen vorhandener Versorgungseinrichtungen zur 
Kenntnis genommen. 
 
Eine Änderung des Bebauungsplans ist nicht erforderlich. 
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Die Hinweise zur Ausbauentscheidung werden zur Kenntnis genommen.  
 
Eine Änderung des Bebauungsplans ist nicht erforderlich. 
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Die Hinweise zu Bergbauaktivitäten und Tagesöffnungen werden zur Kenntnis 
genommen.  
 
Eine Änderung des Bebauungsplans ist nicht erforderlich. 
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